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P121145 Flughafen Basel-Mulhouse; Genehmigung der Jahresrechnung 2011 
 

 
 

 
 
 
://: 1. Die Jahresrechnung 2011 des Flughafens Basel-Mulhouse mit 

einem Gewinn von € 19,401 Mio. wird genehmigt.  

 

 

Begründung 

Gemäss den Bestimmungen des Staatsvertrags zwischen Frankreich 
und der Schweiz zum Flughafen Basel-Mulhouse vom 4. Juli 1949 un-
terliegt die Jahresrechnung des Flughafens der Genehmigung durch 
die Regierungen der beiden Trägerstaaten. Aufgrund der Vereinbarung 
zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und den Kantonen 
Basel-Stadt und Basel-Landschaft vom 25. November 1997 / 14. Janu-
ar 1998 zur Zusammenarbeit in Bezug auf den EuroAirport ist dabei 
der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt für die Genehmigung der 
Flughafenrechnung zuständig. Die Jahresrechnung 2011 des EuroAir-
port mit einem Unternehmensgewinn von 19,4 Mio. Euro wurde vom 
Flughafenverwaltungsrat am 11. Mai 2012 verabschiedet und wie im 
Staatsvertrag vorgesehen den Trägerstaaten unterbreitet. Angesichts 
der sehr guten wirtschaftlichen Situation des Flughafens kann die Ge-
nehmigung der Jahresrechnung 2011 ohne Weiteres erteilt werden. 

 

                                                                                       
 


